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RS OGH 1967/2/2 2Ob23/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1967

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §20

Rechtssatz

Der Beklagte blockiert die Fahrbahn in Verletzung des dem Kläger gebührenden Vorranges bis auf 1,30 Meter,

während der Kläger eine im Hinblick auf einen gekennzeichneten Fußgängerübergang überhöhte Geschwindigkeit

einhält und infolge Unaufmerksamkeit die Möglichkeit, den Unfall zu verhüten, nicht ausnützt. Schadensteilung 1 : 2 zu

Lasten des Beklagten.
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